
ZUSCHÜSSE UND 
STEUERVERGÜNSTIGUNGEN 
FÜR NEUE INVESTITIONEN 
VON UNTERNEHMEN 
 

Bau eines neuen Betriebes oder Ausbau eines bestehenden Betriebes; 
Steigerung der Produktionskapazitäten eines bestehenden Betriebes;
Beginn mit der Produktion neuer Produkte oder wesentliche Änderung der
Produktionsprozesse; 
Weiterentwicklung von Dienstleistungen oder Errichtung eines Shared Service Centers oder 
die Perfektionierung von Geschäftsprozessen;
Innovationstätigkeit oder F+E oder die Einführung neuer Technologien;
Investitionen in umweltfreundliche Lösungen in Ihrem Unternehmen z.B. durch EE-Anlagen.

WENN SIE BEABSICHTIGEN, EINE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT IN POLEN 
AUFZUNEHMEN ODER ZU ENTWICKELN, INDEM SIE U.A. FOLGENDES PLANEN: 

NEUE 
INVESTITIONEN

 

 
 

F+E-MASSNAHMEN, 
INNOVATIONEN

 

 
 

UMWELTFREUNDLICHE 
MASSNAHMEN, 

ENERGIEEFFIZIENZ, EE

 

 
 

NUTZEN SIE FOLGENDE INVESTITIONSANREIZE, DIE FÜR IHR PROJEKT ZUR 
VERFÜGUNG STEHEN:
 

Zuschüsse und Darlehen 
aus dem Nationalen 
Wiederaufbauplan

 

Regierungszuschuss für 
Investitionen oder 
Beschäftigung + 

Mitarbeiterschulungen
 

Steuervergünstigung 
für Robotisierung

Vergünstigung 
für Prototypen

 

Darlehen zu 
Präferenzbedingu 

ngen mit der 
Option eines 

teilweisen 
Erlasses

 

Zuschüsse aus den 
EU-Mitteln für Polen 
für die Jahre 2021- 

2027, z.B. EU-Fonds 
für FENG, FENiKS, 

regionale Fonds
 

Befreiung von der 
Körperschaftsteuer oder 

Einkommensteuer im 
Rahmen der Polnischen 

Investitionszone
 

Steuervergünstigung 
für F+E

 

Zuschüsse der EU 
aus 

gesamteuropäisch 
en Programmen, 

z.B. Horizon 
Europe, Innovation 

Fund, LIFE
 

Zuschüsse aus dem 
EU-Modernisierungsfonds

 
 

Befreiung 
von der 

Immobiliensteuer
 



Analyse der Investition im Hinblick auf die Möglichkeit der Erlangung von 
Förderung und optimale Auswahl der Fördermittel unter Berücksichtigung der 
Besonderheit des geplanten Vorhabens und des Status des Unternehmens;
Vorbereitung der Antragsunterlagen für die Finanzierung aus öffentlichen 
Mitteln;
Vertretung und/oder Unterstützung bei den Kontakten und Verhandlungen mit 
den zuständigen Behörden und Institutionen, die staatliche Beihilfe gewähren 
und kontrollieren; 
Umfassende Unterstützung und Beratung auf jeder Etappe der Beantragung 
und der Nutzung staatlicher Beihilfe.

Wir bieten Ihnen individuelle Unterstützung auf jeder Etappe der Beantragung und 
der Nutzung staatlicher Beihilfe: 

Zusätzliche Finanzierung Ihres Projekts aus öffentlichen Mitteln (sogar bis zu 70 
Prozent der Projektkosten);
Minimierung des Risikos von Fehlern oder des Nichterhalts der Beihilfe;
Möglichkeit der optimalen Nutzung der verfügbaren Steuerbefreiungen, Zuschüsse 
und Darlehen.

FINANZIERUNG DER TÄTIGKEIT AUS 
ÖFFENTLICHEN MITTELN

Unsere Unterstützung

Vorteile

Wenn Sie die Einzelheiten Ihres Projekts besprechen möchten, setzen Sie sich gerne 
umgehend mit uns in Verbindung.

Kontakt

Magdalena Skurowska
Expertin für neue Investitionen

magdalena.skurowska@roedl.com
+48 696 139 866

Magdalena Szwarc
Tax Adviser (Polen), Senior Associate

magdalena.szwarc@roedl.com
+48 882 786 773


